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Fraktionsantrag 
 
Fraktion CDU 
Fraktion SPD  

 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 1 9 7 3  
 
 
 

07.02.2025 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsversammlung beschließend 21.02.2025  

 
 
Betreff: Parkraumstrategie für Standorte des Regionalverbandes Ruhr und 

Freizeitstandorte aus dem Freizeit- und Tourismuskonzept 
- Änderungsantrag zu Drs. 14/1909 

 
 
Beschlussvorschlag
 
Der Beschlusstext der Verwaltungsvorlage mit der Drucksache Nr.: 14/1909 wird wie 
folgt geändert: 
 
Die Verbandsversammlung beauftragt die Verwaltung mit der Erstellung eines 
Grundkonzeptes für eine Parkraumstrategie für die Standorte und Flächen des 
Regionalverbandes Ruhr und der Freizeitstandorte aus dem Freizeit- und 
Tourismuskonzeptes, die sich im Besitz des RVR befinden oder auf die der Verband mit 
Blick auf eine Umsetzung und Realisierung den notwendigen Einfluss nehmen kann.  
 
Bevor in die Erarbeitung einer Gesamtstrategie eingestiegen wird, ist das Grundkonzept 
zur Beschlussfassung vorzulegen. Das Grundkonzept soll konkret angedachte 
Maßnahmen der sechs identifizierten Handlungsfelder enthalten und in enger 
Abstimmung mit den verantwortlichen Akteuren erarbeitet werden. 
 
Begründung: 
 
Während sowohl das Regionale Mobilitätsentwicklungskonzept (RMEK) als auch das 
regionale Freizeitmobilitätskonzept (FMK) bereits konkrete Maßnahmen und 
Anknüpfungspunkte für das Thema Parkraum hervorgebracht haben, zeigten die 
Berichterstattungen der letzten Ausschüsse, dass sich durch Fragen der Zuständigkeit 
eine Umsetzung als schwierig erweist. Um von Handlungsansätzen hin zu 
Umsetzungsprojekten zu gelangen ist es daher sinnvoll, sich auf Flächen zu 
konzentrieren, die dem RVR zuzuordnen sind. Insbesondere für die RVR-
Freizeiteinrichtungen besitzt die Erreichbarkeit eine herausgehobene Rolle, unabhängig 
vom Verkehrsträger.  
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Vor Einstieg in eine Gesamtstrategie gilt es, das Ziel genauer zu definieren und politisch 
zu beschließen. Als hinreichende Informationsgrundlage sollen daher zunächst die 
angedachten Handlungsfelder mit konkreten Maßnahmen hinterlegt und die beteiligten 
Akteure aufgeführt und beteiligt werden. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Burgmann, Daniela Löckenhoff, Jonas Fraktion CDU 
Akt.zeichen  Fraktion SPD 
  

 
 
Fraktionsvorsitzende SPD    Fraktionsvorsitzender CDU 
gez. Martina Schmück-Glock   gez. Bodo Klimpel 


